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See the notice on TED website 568801-2023 - Ergebnis
Deutschland-Frankfurt am Main: Medizinische Geräte
OJ S 183/2023 22/09/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Frankfurt
Postanschrift: Theodor-Stern-Kai 7
Ort: Frankfurt am Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60590
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Siebert-Wieck, Eberhard
E-Mail: vergabeabteilung@kgu.de
Telefon: +49 6963010

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: http://www.kgu.de

Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts

Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
UKF Haus 23 DEF Laborgeräte für die Apotheke
Referenznummer der Bekanntmachung: 2023042

CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte

Art des Auftrags
Lieferauftrag

Kurze Beschreibung
Der Gegenstand der Ausschreibung sind die Lieferung und Installation von Laborgeräten für 
die Apotheke
.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/568801-2023
mailto:vergabeabteilung@kgu.de?subject=TED
http://www.kgu.de
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II.2. Beschreibung

Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte

Erfüllungsort
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung: Frankfurt am Main

Beschreibung der Beschaffung
Lieferung von Laborgeräten für die Apotheke

Zuschlagskriterien
Preis

Angaben zu Optionen
Optionen: nein

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: nein

Zusätzliche Angaben
Ausführungsbeginn: Direkt nach Auftragserteilung. Ausführungsende: voraussichtlich bis Ende 
50. KW
2023

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Verfahrensart
Offenes Verfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 151-481854

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:
UKF Haus 23 DEF Laborgeräte für die Apotheke

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

Information über die Nichtvergabe

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/481854-2023
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Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben
Gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 VGV ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, ein 
Vergabeverfahren ganz oder teilweise aufzuheben, wenn kein Angebot eingegangen ist, das 
den Bedingungen entspricht. In dem Verfahren ist kein Angebot eingegangen, das den 
Bedingungen entspricht.

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Postanschrift: Wilhelminenstraße 1-3
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefon: +49 6151126603
Fax: +49 611327648534
Internet-Adresse: http://www.rp-darmstadt.hessen.de

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Ein Nachprüfungsantrag ist gemäß § 160 Abs. 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
19/09/2023

mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de?subject=TED
http://www.rp-darmstadt.hessen.de

